Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

ED/P260623/P260624/P260625

Erlauterungen

zur Anderung der Verordnung uber die Beurteilung und die Schullauf-
bahnentscheide der Schilerinnen und Schiler der Volksschule und der
weiterfihrenden Schulen (Schullaufbahnverordnung; SLV) vom 11. Sep-
tember 2012 (SG 410.700) [Stand: 11. August 2025] zur Anpassung an
die Revision der Verordnung Uber die eidgendssische Berufsmaturitat
(Berufsmaturitatsverordnung, BMV) vom 13. Juni 2025 sowie die Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturitat (WEGM)

1. Ausgangslage

Per 1. Marz 2026 ist die neue Verordnung Uber die eidgendssische Berufsmaturitat in Kraft getre-
ten. Kernziele der Anpassung sind die Modernisierung der Bildungsinhalte, die Steigerung der At-
traktivitat sowie die Verbesserung der Anschlussfahigkeit zur Fachhochschule. Zu den wichtigsten
Anderungen gehort die Einfilhrung von Englisch als verpflichtende dritte Sprache, wodurch inter-
nationale Kompetenzen gestarkt und die Studierfahigkeit erhdht werden. Zudem setzt die Verord-
nung neu auf flexiblere Unterrichtsformen — etwa Blended Learning — und erméglicht dadurch auch
Berufstatigen und Quereinsteigenden einen besseren Zugang zu Berufsmaturitdtsangeboten. Die
Anderungen auf Bundesebene miissen kantonal nachvollzogen werden.

Des Weiteren ist fiir den Ubertritt von der FMS in das Gymnasium in § 11 Italienisch als Alternative
zu Franzgsisch zu nennen.

2. Erlauterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Verordnung vom 11. September 2012 Anderungen

§ 11 Ubertritt von der FMS, IMS und WMS ins
Gymnasium

1 Schiulerinnen und Schuler der FMS, IMS und
WMS koénnen in eine 1. Klasse des Gymnasi-
ums Ubertreten, wenn:

a) sie im Zeugnis am Ende des Schuljahres der
1. Klasse in den Fachern Deutsch, Mathematik,
Franzosisch und Englisch einen Durchschnitt
von 5,25 erreicht haben, wobei Deutsch und Ma-
thematik doppelt gezahlt werden; und

a) sie im Zeugnis am Ende des Schuljahres der
1. Klasse in den Fachern Deutsch, Mathematik,
Englisch sowie Franzdsisch und-Engliseh oder
Italienisch einen Durchschnitt von 5,25 erreicht
haben, wobei Deutsch und Mathematik doppelt
gezahlt werden; und
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b) das Lehrpersonenteam der FMS, IMS oder
WMS den Ubertritt empfiehlt.

2 Schilerinnen und Schuler der FMS, IMS und
WMS konnen in eine 3. Klasse des Gymnasi-
ums Ubertreten, wenn:

a) sie im Zeugnis am Ende des Schuljahres der
3. Klasse in den Fachern Deutsch, Mathematik,
Franzdsisch und Englisch einen Durchschnitt
von 5,0 erreicht haben, wobei Deutsch und Ma-
thematik doppelt gezahlt werden;

b) das Lehrpersonenteam der FMS, IMS oder
WMS den Ubertritt empfiehlt; und

c) die Eignung fur ein Schwerpunktfach abge-
klart wurde.

a) sie im Zeugnis am Ende des Schuljahres der
3. Klasse in den Fachern Deutsch, Mathematik,
Englisch sowie Franzésisch und-Englisch oder

Italienisch einen Durchschnitt von 5,0 erreicht

haben, wobei Deutsch und Mathematik doppelt
gezahlt werden;

Erlauterungen zu § 11 SLV

Mit der «Weiterentwicklung der gymnasialen Maturitat (WEGM)» des Bundes kdnnen die Schiile-
rinnen und Schiler des Gymnasiums bei der zweiten Landessprache zwischen Franzdsisch oder
Italienisch wahlen. Dies soll nun auch fir den Ubertritt von der Fachmaturitatsschule Basel (FMS)

ins Gymnasium nachvollzogen werden.

An der FMS wahlen die Schilerinnen und Schiler ab dem 1. Schuljahr entweder Franzdsisch oder
Italienisch. In den Fachrichtungen Padagogik und Kommunikation und Information ist Franzdsisch
obligatorisch, in den anderen vier Fachrichtungen sind beide Sprachen méglich

§ 13 Aufnahme in die BM

L1n eine 1. Klasse der lehrbegleitenden Ausbil-
dung (BM 1) werden Schilerinnen und Schuler
der Sekundarschule aufgenommen, die eine
Berechtigung nach den 88 69 und 70 haben und
Uber einen gultigen Lehrvertrag fiir eine drei- o-
der vierjahrige berufliche Grundbildung verfi-
gen.

2 In eine 1. Klasse der Ausbildung nach der be-
ruflichen Grundbildung (BM 2) werden Schile-
rinnen und Schuiler aufgenommen, die tber ein
eidgendssisches Fahigkeitszeugnis EFZ verfii-
gen und eine der folgenden Zusatzqualifikatio-
nen erfillen:

a) der Notenausweis belegt eine Gesamtnote
von mindestens 5,0, fiir Absolventinnen und Ab-
solventen des EFZ Kauffrau/Kaufmann E-Profil
von mindestens 4,7;

2 In eine 1. Klasse der Ausbildung nach der be-
ruflichen Grundbildung (BM 2) werden Schile-
rinnen und Schiler aufgenommen, die Uber ein
eidgendssisches Fahigkeitszeugnis EFZ oder
einen gleichwertigen Abschluss verfligen und
eine der folgenden Zusatzqualifikationen erflil-
len:

der Notenausweis belegt eine Gesamtnote von
mindestens 5,0—fir-Absolventinnen-und-Absol-
ventendes EFZ Kauffrau/Kaufmann-E-Profilvon
mindestens4-7;
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b) es liegt eine Berechtigung nach den
88 69 und 70 vor;

C)...

d) die Schulerinnen und Schiler haben die frei-
willige Aufnahmeprifung bestanden.

3

4 Ebenfalls aufgenommen werden ausserkanto-
nale Schilerinnen und Schiler, die in ihrem
Wohnsitzkanton die Aufnahmevoraussetzungen
erfillen und das entsprechende Aufnahmever-
fahren erfolgreich durchlaufen haben.

5 Fur Schilerinnen und Schuler der BM, welche
die Ausbildung nach der beruflichen Grundbil-
dung absolvieren (BM 2) und aus der Schule
austreten mussten (8 50), ist ein Wiedereintritt

in die BM ein Mal méglich.

Erlauterungen zu § 13 SLV
Abs. 2:

In Art. 14 lit. b der eidg. BMV ist als Mindestvoraussetzung festgehalten, dass fur die BM ein eid-
gendssisches Fahigkeitszeugnis EFZ oder ein gleichwertiger Abschluss vorliegen muss. Die Mog-
lichkeit eines gleichwertigen Abschlusses ist deshalb in § 13 Abs. 2 zu ergéanzen. In Frage kommen
z.B. auslandische Berufsabschlisse, die gleichwertig wie ein EFZ sind.

Neu kann auch zu einer BM2 zugelassen werden, wer die BM1 nicht bestanden oder nicht abge-
schlossen hat. Es muss der ganze Bildungsgang absolviert werden (vgl. Art. 13 Abs. 2 BMV). Die
Zulassung zur BM2 nach einer nicht bestandenen oder abgeschlossenen BM1 muss in der vorlie-
genden Verordnung jedoch nicht speziell erwéhnt werden.

Abs. 2 lit. a;

Ab dem Schuljahr 2028/29 wird es beim EFZ Kauffrau/Kaufmann kein E-Profil mehr geben. Der
zweite Satzteil ist deshalb auf Beginn des Schuljahres 2028/29 aufzuheben.

§ 27 Sachkompetenz im Zeugnis

L Fur die Pflicht- und Wahlpflichtfacher legt der
Erziehungsrat, fir die Freifacher die Volksschul-
leitung oder die Leitung Mittelschulen und Be-
rufsbildung fest, ob die Sachkompetenz im
Zeugnis beurteilt wird.

2 In der BM wird die Sachkompetenz fiir alle un-
terrichteten Facher im Zeugnis beurteilt.

31m 3. — 6. Schuljahr werden die Leistungen in
den Fachbereichen oder Fachern mit einem
Pradikat beurteilt.

4Im 7. —11. Schuljahr werden die Leistungen in
den Fachbereichen oder Fachern mit Noten be-
urteilt.

®Im 12. — 15. Schuljahr werden die Leistungen
in den Fachern mit Noten beurteilt.

2 In der BM wird die Sachkompetenz fir-alle in
allen unterrichteten Facher Fachern und im in-
terdisziplindren Arbeiten in_den Fachern
(IDAF) im Zeugnis beurteilt.
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® In den Briickenangeboten werden die Leistun-
gen in den Schwerpunktfachern Bildung und
Praxis sowie den Wahlpflichtfachern mit Noten
beurteilt oder es wird eine Teilnahmebestati-
gung ausgestellt.

Erlauterungen zu § 27 SLV

Gemass Art. 16 Abs. 2 der eidg. BMV hat die Schule im Semesterzeugnis die Leistungen in den
unterrichteten Fachern und im interdisziplinaren Arbeiten in den Fachern (IDAF) in Form von (gan-

zen oder halben) Noten zu dokumentieren.

§ 30 Beurteilung der Sachkompetenz in den
Fachbereichen oder Fachern

! Die zustandige Lehrperson beurteilt die Sach-
kompetenz in den Fachbereichen oder Fachern
auf der Grundlage der wahrend der massgebli-
chen Beurteilungsperiode erstellten Beurtei-
lungsbelege (§ 21).

2 Das Gewicht eines einzelnen Beurteilungsbe-
legs muss kleiner sein als 50 %. In Fachern mit
nur einer Jahreslektion kann das Gewicht eines
Beurteilungsbelegs auch 50 % betragen.

% Erfolgt die Beurteilung der Sachkompetenz
durch eine Kombination von verschiedenen Be-
urteilungsformen, hat die zustandige Lehrper-
son eine Gesamtbeurteilung vorzunehmen.

4 Wenn nicht geniigend Beurteilungsbelege vor-
handen sind, kann die Schulleitung ab dem
7. Schuljahr auf Antrag der zusténdigen Lehr-
person eine Semester- oder Jahresprifung an-
ordnen. Bleiben die Schilerinnen und Schiiler
dieser ohne wichtigen Grund fern, so wird die
Note 1 gesetzt.

2 Das Gewicht eines einzelnen Beurteilungsbe-
legs muss kleiner sein als 50 %. In Fachern mit
nur einer Jahreslektion und in der BM kann das
Gewicht eines Beurteilungsbelegs auch 50 %
betragen.

Erlauterungen zu § 30 SLV

Gemass Art. 23 Abs. 5 der eidg. BMV ergibt sich eine Semesterzeugnisnote in einem Fach aus

mindestens zwei separat benoteten Leistungen.

ebenfalls zu nennen.

In 8 30 Abs. 2 Satz 2 ist deshalb die BM neu

8 46 Beforderung in der IMS, WMS und BM

1In der FMS, IMS und BM werden die Schiile-
rinnen und Schiler in das nachste Semester be-
fordert, wenn im Zeugnis die folgenden Voraus-
setzungen erfullt sind:

a) der Durchschnitt der Zeugnisnoten aller Be-
forderungsfacher, in der BM aller unterrichteten
Féacher, ergibt mindestens 4,0;
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b) die Summe aller Notenabweichungen von 4,0
nach unten Ubersteigt nicht den Wert 2;

¢) in der IMS und BM sind nicht mehr als
zwei Noten unter 4,0;

d) in der IMS wird im Fach Informatik mindes-
tens die Note 4,0 erreicht.

1bis 1n der WMS werden die Schiilerinnen und
Schiler in das nachste Semester beférdert,
wenn im Zeugnis die folgenden Voraussetzun-
gen erfillt sind:

a) in den unterrichteten Berufsmaturitatsfa-
chern, SOG+-Fachern und im Fach IKT:

aa) der Durchschnitt aller Zeugnisnoten ergibt
mindestens 4,0;

ab) die Summe aller Notenabweichungen von
4,0 nach unten Ubersteigt nicht den Wert 2; und
ac) es sind nicht mehr als drei Noten unter 4,0,
davon nicht mehr als zwei Noten in den unter-
richteten Berufsmaturitatsfachern.

b) ...

ter Schulerinnen und Schiiler der BM, die die
Ausbildung nach der beruflichen Grundbildung
absolvieren (BM 2), missen zusatzlich bis zu
dem von der Schulleitung festgelegten Stichtag
pro Unterrichtsfach mindestens 80 % der Unter-
richtslektionen des Semesters besucht haben.

lquater

2 Schilerinnen und Schiiler, welche die Voraus-
setzungen nach den Abs. 1 — 1bis nicht erfullen,
werden provisorisch in das nachste Semester
befdrdert. Davon ausgenommen sind Schlerin-
nen und Schiler der BM, die die Ausbildung
nach der beruflichen Grundbildung in einem
Jahr absolvieren (BM 2 Vollzeit) (§ 50).

31m Zeugnis wird «befordert» oder «provisorisch
befdrdert» eingetragen.

ter Schilerinnen und Schuler der BM, die die
Ausbildung nach der beruflichen Grundbildung
absolvieren (BM 2), missen zuséatzlich bis zu
dem von der Schulleitung festgelegten Stichtag
pro Unterrichtsfach mindestens 80 % derUnter-
richtslektionen des Schulunterrichts des Se-
mesters besucht haben. In Blended-Learning-
Lehrgangen gilt diese Regelung sinnge-
mass.

2Schulerinnen und Schiiler, Welche die Voraus-
setzungen nach den Abs. 1 — 1P nicht erfillen,
werden provisorisch in das ndchste Semester

befordert.-Davon-ausgenommen-sind-Schilerin-
nen-und-Schiler-der-BM,-die-die-Ausbhildung
nach—der b.elullle;hen G'H”“db. |;Ielu§||g;|.n eihem

Erlauterungen zu § 46 SLV

Abs. 1 lit. a;

Gemass Art. 16 Abs. 3 zahlen flr die Promotion die Semesterzeugnisnoten der unterrichteten Fa-
chern; die Semesterzeugnisnote fur das IDAF zahlt nicht (vgl. dazu auch die Anderung von

§ 27 Abs. 2 dieser Verordnung).
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Abs. 1'":

In Art. 5 lit. ¢ der eidg. BMV wird der bisherige Begriff «schulische Prasenzzeiten» durch den Begriff
«Schulunterricht» ersetzt. Damit ermdglicht die BMV unterschiedliche Unterrichtsformen: Prasenz-
lektionen vor Ort oder synchron online. In § 46 Abs. 1'" wird deshalb der Begriff «Unterrichtslektion»
durch den neuen Begriff «Schulunterricht» ersetzt.

Neu ermdglicht die eidg. BMV auch moderne Lehr-Lern-Arrangements wie Blended Learning, wel-
che neben den klassischen Préasenzlektionen das begleitete selbstorganisierte Lernen beinhalten.
In 8 46 Abs. 1**" der Verordnung soll deshalb erganzt werden, dass die 80%-Regelung in Blenden-
Learning-Lehrgéngen sinngemass gilt.

Abs. 2:

Neu gilt die einmalige provisorische Promotion auch fur die Bildungsgénge der Berufsmaturitat
nach der beruflichen Grundbildung, die in einem Jahr absolviert wird (BM2 Vollzeit)
(vgl. Art. 16 Abs. 6 BMV). Satz 2 von § 46 Abs. 2 ist deshalb aufzuheben.

8§ 50 Nichtbeférderung in der BM (BM 2)

! Schiilerinnen und Schiiler, welche die Ausbil-|* Aufgehoben.
dung nach der beruflichen Grundbildung in ei-
nem Jahr absolvieren (BM 2 Vollzeit) und wel-
che im ersten Semester die Voraussetzungen
nach § 46 Abs. 1 nicht erflllen, werden nicht be-
fordert und mussen aus der Schule austreten. In
das Zeugnis wird «Austritt nach
8§ 50 Abs. 1 SLV» eingetragen. Vorbehalten
bleibt eine ausserordentliche Wiederholung ei-
nes Schuljahres oder eine ausserordentliche
Beforderung nach § 52.

2 Schiilerinnen und Schuler, welche die Ausbil-
dung nach der beruflichen Grundbildung in zwei
Jahren absolvieren (BM 2 Teilzeit) und die nach
einer provisorischen Beférderung in der BM im
zweiten oder dritten Semester die Vorausset-
zungen nach § 46 Abs. 1 nicht erfillen, werden
nicht beférdert und missen aus der Schule aus-
treten. In das Zeugnis wird «Austritt nach
8 50 Abs. 2 SLV» eingetragen. Vorbehalten
bleibt eine ausserordentliche Wiederholung ei-
nes Unterrichtsjahres oder eine ausserordentli-
che Beférderung nach 8 52.

38 Schiilerinnen und Schiiler, welche die Voraus-
setzung nach § 46 Abs. 1ter nicht erfillen, wer-
den in der Ausbildung in einem Jahr (BM 2 Voll-
zeit) nach dem ersten Semester und in der
Ausbildung in zwei Jahren (BM 2 Teilzeit) nach
dem ersten, zweiten oder dritten Semester nicht
befdrdert und miissen aus der Schule austreten.
In das Zeugnis wird «Austritt nach
§ 50 Abs. 3 SLV» eingetragen.
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Erlauterungen zu § 50 SLV

Abs. 1:

Neu gilt die einmalige provisorische Promotion auch fur die Bildungsgéange der Berufsmaturitat
nach der beruflichen Grundbildung, die in einem Jahr absolviert wird (BM 2 Vollzeit)
(vgl. Art. 16 Abs. 6 eidg. BMV). Die Schilerinnen und Schiiler mussen deshalb nicht aus der Schule
austreten, wenn sie im ersten Semester die Beférderungsvoraussetzungen nicht erfillen.
§ 50 Abs. 1 kann deshalb aufgehoben werden.

Die Lernenden der BM 2 Vollzeit, die die Beférderungsvoraussetzungen nicht erfillen, werden pro-
visorisch ins zweite Semester beférdert und kénnen die Berufsmaturitatsprifungen ablegen, sofern
sie die Voraussetzungen fir die Zulassung zu den Abschlussprifungen erfillen.

§ 101 Ubergangsregelung zu den Anderun-
gen der 88 13 Abs. 2, 27 Abs. 2, 30 Abs. 2,
46 Abs. 1ter und 50 Abs. 1 per 31. Juli 2026
betreffend die Berufsmaturitat

! Die Lernenden, die ihre Berufmaturitéts-
ausbildung vor dem 31. Juli 2026 begonnen
haben, schliessen sie nach dem bisherigen
Recht ab.

Erlauterungen zu § 101 SLV

Mit der Ubergangsregelung ist gewahrleistet, dass die Lernenden nach den Vorgaben abschliessen
kénnen, wie sie den BM-Lehrgang begonnen haben.

Beilage:
- Synopse

Seite 7/7



	1. Ausgangslage
	2. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

